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§ 32 

 
1. Spiele mit ausländischen Mannschaften bedürfen der vorherigen Genehmi- 
gung durch den DFB und des zuständigen Mitgliedsverbandes. Ein Anspruch 
auf Erteilung der Genehmigung besteht nicht. Vereine, die Spiele ohne Ge- 
nehmigung austragen, werden nach § 7 Nr. 1a) der Rechts- und Verfahrens- 
ordnung des DFB bestraft. Für Spiele im kleinen Grenzverkehr ist keine Ge- 
nehmigung notwendig. Zum kleinen Grenzverkehr zählen Spiele und Turniere 
gegen Vereine aus dem Elsass, der Schweiz, Lichtenstein und Vorarlberg. 
Für Spielabschlüsse mit ausländischen Mannschaften erlässt der Spielaus- 
schuss des DFB-Ausführungsbestimmungen. 
 
2. Spiele ausländischer Mannschaften untereinander, die weder im DFB-Be- 
reich ansässig noch den Mitgliedsverbänden des DFB angeschlossen sind, 
dürfen Vereine und Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3. Liga und der 
Regionalliga sowie die Mitgliedsverbände und ihre Vereine im Bereich des 
DFB nicht veranstalten. In Ausnahmefällen kann der Spielausschuss des DFB 
mit Zustimmung des örtlich zuständigen Mitgliedsverbandes eine Genehmi- 
gung erteilen; der Antrag muss vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin 
beim DFB vorliegen. 
 
3. Für alle sportlichen Vergehen beim DFB oder bei seinen Mitgliedsverbänden 
registrierter Spieler, Mannschaften und Vereine bei der Austragung von Spie- 
len gegen ausländische Mannschaften außerhalb des DFB-Bereichs gilt die 
Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. 
 
4. Die Nrn. 1. bis 3. dieser Bestimmung gelten für Tochtergesellschaften ent- 
sprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


